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Antrag
des Landes Schleswig-Holstein 

Entschließung des Bundesrates für ein Energiesperren-
Moratorium zur Abwendung von Energiesperren

- Antrag der Länder Bremen und Berlin, Mecklenburg-Vorpommern -

Punkt 9 der 1030. Sitzung des Bundesrates am 10. Februar 2023

Der Bundesrat möge die Entschließung in folgender Form fassen: 

a) Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung durch die Entlastungs-

pakete Voraussetzungen geschaffen hat, hohe Zusatzbelastungen und 

dadurch mitverursachte Energiesperren abzuwenden. Der Bundesrat weist 

aber darauf hin, dass es auch weiterhin in einzelnen Gruppen der Bevölke-

rung durch allgemeine Preissteigerungen und gestiegene Energiepreise zu 

Zahlungsverzügen und –ausfällen bei der Begleichung von Energiekosten-

rechnungen kommen kann, die Energiesperren zur Folge haben und damit 

auch Energieversorgungsunternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten brin-

gen können.

b) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, vor diesem Hintergrund zu  

prüfen, ob weitergehende Maßnahmen notwendig sind, um Energiesperren 

abzuwenden und besonders von Stromkostenerhöhungen betroffene Haus-

halte zu unterstützen. Geprüft werden sollte dabei auch die Option, dass die 

Übernahme einmalig hoher Stromkostenabrechnungen von den Jobcentern 

ebenso übernommen wird, wie es für Heizkostenabrechnungen bereits vor-

gesehen ist.
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c) Der Bundesrat bittet den Bund, schnellstmöglich den geplanten Direkt-

zahlungsmechanismus für ein Energiegeld des Bundes für einkommens-

schwache Haushalte in einer digitalisierten, bürokratiearmen Form einzu-

richten, um bei Bedarf Hilfen gezielt und zeitnah für bestimmte Personen-

gruppen zur Verfügung stellen zu können.

Begründung (nur gegenüber dem Plenum): 

Die Zielsetzung der ursprünglichen Entschließung ist zwischenzeitlich über-
holt. Bund und Länder haben in den vergangenen Monaten umfangreiche Ent-
lastungs- und Schutzmaßnahmen bereitgestellt, um die Preissteigerungen ab-
federn zu können. 

Gleichwohl wird bei der Umsetzung auf Landes- beziehungsweise kommunaler 
Ebene deutlich, dass einzelne Personengruppen nicht oder nicht zeitgerecht 
durch die Auszahlung der Unterstützungsleistungen die persönliche Zahlungs-
situation verbessern können. 

Nach wie vor drohen in den nächsten Monaten Zahlungsausfälle, die auf der 
einen Seite für die Haushalte eine Versorgungsunterbrechung bedeuten  
können, auf der anderen Seite die Energieversorgungsunternehmen in Liqui-
ditätsschwierigkeiten bringen können. 

Um gezielt und schnell finanzielle Unterstützungsleistungen schaffen zu  
können, muss über einen Direktzahlungsmechanismus auf Bundesebene 
schnell und unbürokratisch Abhilfe geschaffen werden.


